
  
   
 

 
 
Hygiene im Kindergarten der FWS-Balingen in Corona-Zeiten  
(ab 22. Mai 2020) 
 
Grundsätzlich gelten weiterhin die bereits bekanntgegebenen und auch im allgemeinen Umgang miteinander 
nötigen Verhaltensregeln: 
 

- Handkontaktflächen: Allgemein zugängliche Handkontaktflächen, wenn möglich mit dem Ellbogen oder 
Einmalhandtuch bedienen oder meiden (Türklinken, Lichtschalter, Treppengeländer etc.) 

- Abstandsgebot: Mindestens 1,5 Meter Abstand halten, nach Möglichkeit auch im Garten  
- Betreten der Einrichtung: Nach Betreten der Einrichtung bitte Hände waschen, ggf. desinfizieren 
- Händeschütteln und Körperkontakt: Kein Händeschütteln und reduzieren des Körperkontaktes 
- Übergabe: Die Übergabe der Kinder erfolgt an der Gruppenraumtüre, betreten des Gruppenraumes ist 

nicht gestattet 
- Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge → Beim Husten oder Niesen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten Wegdrehen 
- Händehygiene: Regelmäßige, gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Toilettenbenutzung, 

nach dem Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung) 
Nicht mit den Händen ins Gesicht (v.a. Mund, Nase, Augen) fassen 

- Tische: Einmal täglich desinfizieren 
- Sanitärräume: In den Sanitärräumen dürfen sich nur zwei Personen aufhalten (1 Kind u. eine Fachkraft). 
- Lüften: Regelmäßiges Lüften der Gruppenräume (stündlich 5 - 10 Minuten) 
- Krankheitssymptome: Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische 
Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen 

- Begegnungen im Kindergartengebäude werden reduziert. Die Kinder bleiben in ihren Gruppen, ein 
Besuch in einer anderen Gruppe ist nicht möglich 

- Betreten des Kindergartenbüros: Es dürfen sich nur zwei Personen im Kindergartenbüro aufhalten 

Änderungen: 

- Mund-Nasen-Bedeckung: In Situationen, in denen das Abstandsgebot nicht oder nur schwer 
eingehalten werden kann, wird dringend empfohlen, eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen. 
(Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind weiterhin vom Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung ausgenommen)  

- Körperkontakt: Bei Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, sind die 
Hygienestandards des geltenden Hygieneplans zu beachten. Während des Wickels sind grundsätzlich 
Einweghandschuhe zu tragen. 

- Essen: Eine Abstandsregel für Kinder muss nicht eingehalten werden. 
- Garten und Haus: Für die verschiedenen Kindergartengruppen ist möglichst eine Trennung sowohl im 

Gebäude als auch im Außenbereich vorzunehmen. 
Jede Gruppe hat einen eigenen Eingang. 
Gartenzeiten finden zeitversetzt statt.  

- Kinder mit Symptomen: Kinder mit Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Fieber werden nicht in 
die Betreuung aufgenommen. Treten die Symptome während der Betreuung auf, werden die Eltern 
unverzüglich benachrichtigt und zum Abholen des Kindes, aufgefordert. 
Erst nach Abklärung der Symptomatik kann das Kind wieder in die Betreuung aufgenommen werden 
 


